
Verkaufs-Bedingungen 
(Stand August 2007) 

 

1. Geltungsbereich und Vertragsabschluss 
Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle uns erteilten Aufträge, 

selbst wenn der Käufer eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen mitgeteilt hat, sowie für alle 

Folgegeschäfte, selbst wenn bei deren Abschluss nicht nochmals darauf hingewiesen worden 

ist. Den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit. Nebenab-

reden, Änderungen und Ergänzungen der geschlossenen Verträge einschließlich dieser Allge-

meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur gültig, wenn sie durch uns schriftlich bestä-

tigt worden sind. Sind einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen nichtig oder ungül-

tig, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 

2. Lieferzeit/Selbstbelieferungsvorbehalt 
Die vereinbarten Liefertermine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten. Bei Nichteinhal-

tung ist der Käufer – vorbehaltlich Ziffer 5 dieser Bedingungen – nur zum Rücktritt wegen Über-

schreitung der Lieferfrist berechtigt, nachdem er uns eine angemessene Nachfrist zur Verla-

dung ab Ursprung gesetzt hat und diese Frist fruchtlos verstrichen ist. Weitergehende Ansprü-

che bestehen – vorbehaltlich Ziffer 5 – in diesem Falle nicht. Soweit wir selbst in Teilmengen 

beliefert werden, sind wir berechtigt, auch Teilmengen auszuliefern, selbst wenn dies im Vertrag 

nicht vereinbart ist, sofern dadurch der vereinbarte Liefertermin nicht wesentlich beeinträchtigt 

wird. Im Übrigen regelt sich unsere Haftung nach Ziffer 5. 

 

3. Erfüllung  
Bei Originalverpackung gilt das aufgedruckte Nettogewicht. Ist nur das Bruttogewicht aufge-

zeichnet, so geht das Nettogewicht in der Regel aus unserer mit der Ware abgesandten Rech-

nung hervor. Erhebt der Käufer Einwände gegen die von uns in der Rechnung ausgewiesene 

Tara bzw. das Nettogewicht, so muss er uns dies per Fax/brieflich mitteilen, solange die Partie 

noch komplett vorhanden ist.  

Bei Franko-Lieferung und LKW-Verladung muss der Fahrer des Wagens auf einem Formular 

des Spediteurs ein Manko nettogewichtsmäßig lesbar bescheinigen. Bei Franko-Lieferung und 

Bahn-Verladung muss ein Manko entsprechend bahnamtlich bestätigt sein. 

Bei Abholung der Ware durch den Verkäufer müssen evtl. Manki bei der Übernahme der Ware 

von der ausliefernden Firma bzw. dem ausliefernden Kühlhaus dem Käufer oder dessen Spedi-

teur gegenüber schriftlich nettogewichtsmäßig lesbar bescheinigt worden sein. 

Der Vertrag ist von uns ordnungsgemäß auch dann erfüllt, wenn wir ein Minder- bzw. Mehrge-

wicht von bis zu 3 % liefern. Der Käufer hat bei Minderbelieferung keinen Anspruch auf Nachbe-
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lieferung mit der Restmenge bzw. kein Rückgaberecht bei Mehrbelieferung hinsichtlich des 

Mehrs. Unsere Berechnung entspricht der tatsächlichen Lieferung. 

 

4. Gewährleistung und Mängelhaftung 
Erkennbare Mängel der Ware lösen nur dann Gewährleistungsansprüche nach Maßgabe dieser 

Bedingungen aus, wenn sie vom Käufer unverzüglich nach Ankunft der Ware am Bestim-

mungsort per Brief oder Fax gegenüber uns gerügt wurden. Dies gilt auch für Fehlmengen. Die 

gleiche Frist gilt für verborgene Mängel ab der Aufdeckung durch den Käufer. Der Käufer hat 

dafür Sorge zu tragen, dass von uns die Berechtigung der Rüge einwandfrei nachgeprüft wer-

den kann. Verfügt die von uns gelieferte Ware nicht über die vereinbarte Beschaffenheit oder ist 

sie für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung ungeeignet, haben wir unter Aus-

schluss jeglicher weiterer Gewährleistungsansprüche des Käufers mangelfreie Ware nachzulie-

fern. Haben wir eine uns vom Käufer gesetzte angemessene Nachfrist zur Nachbelieferung ver-

streichen lassen, ohne nachzuerfüllen, steht dem Käufer – vorbehaltlich der Regelung gem. 

Ziffer 5 dieser Bedingungen – unter Ausschluss jeglicher weiterer Gewährleistungs- oder Scha-

densersatzansprüche nur ein Rücktrittsrecht zu. Der Aufwendungsersatzanspruch des Käufers 

bleibt hiervon unberührt.  

 

5. Haftung 
Beim Ersatz von Schäden gilt folgendes: 

a) Bei vorsätzlicher Pflichtverletzung gelten die gesetzlichen Vorschriften.  

b) Bei grob fahrlässig verursachten Pflichtverletzungen sind wir zum Ersatz von Schäden ver-

pflichtet, allerdings ist unsere Haftung auf die Höhe des nachgewiesenen Schadensbetra-

ges, jedoch höchstens auf den fünffachen Verkaufswert der Ware beschränkt. 

c) Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wur-

de. Hier ist unsere Haftung ebenfalls auf den nachgewiesenen Schadensbetrag, jedoch 

höchstens auf den fünffachen Verkaufswert der Ware beschränkt. 

d) Wir haften nicht, wenn nicht wesentliche Vertragspflichten leicht fahrlässig verletzt wurden. 

e) Soweit gesetzlich zulässig, haften wir nicht für mittelbare Schäden, Mängelfolgeschäden 

oder entgangenen Gewinn, es sei denn, uns fällt Vorsatz zur Last oder wir hätten eine Ga-

rantie übernommen. Insgesamt haften wir nur für solche Schäden, mit deren Eintritt bei Ver-

tragsabschluss nach den uns bekannten Umständen vernünftigerweise zu rechnen war. 

Wir haften aber, soweit Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder auf einer vorsätzlichen 

oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehil-

fen beruht. 

Ansprüche aus Produkthaftung (ProdHaftG) bleiben von dieser Regelung unberührt. 
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6. Zahlung 
Der von uns fakturierte Preis ist rein netto innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungszugang zu 

zahlen. Zahlungsweisen, die gegen Übersendung eines von uns ausgestellten und vom Käufer 

akzeptierten Wechsels erfolgen, erfüllen unseren Anspruch erst, wenn der Wechsel vom Bezo-

genen eingelöst ist.  

Alle Zahlungen haben grundsätzlich in der vereinbarten Währung zu erfolgen, bei ausländi-

schen Valuten mittels Währungsscheck, der auf eine entsprechende ausländische Bank gezo-

gen ist. Verkaufen wir Ware ex Kühlhaus lagergeldfrei bis zu einem bestimmten Datum, dann ist 

die Ware spätestens am letzten lagergeldfreien Tag zu bezahlen. Dieser Tag gilt auch dann als 

Datum des endgültigen Besitzübergangs, wenn der Käufer die Ware auf seine Kosten noch 

länger lagert oder ggf. nach dem letzten durch uns bezahlten Lagertag in ein anderes Kühlhaus 

weiterdisponiert, ohne die Ware selbst zu besichtigen bzw. in sein eigenes Kühlhaus zu neh-

men. Wenn Zahlung gegen erste Präsentation der Dokumente vereinbart ist, so ist der Käufer 

verpflichtet, ordnungsgemäße Dokumente auch einzulösen, wenn diese verspätet eintreffen 

oder Havarie des Dampfers vorliegt. Ein solcher Umstand berechtigt auch nicht zur Annahme-

verweigerung der Ware. Anderseits sind Verspätungen in der Dokumenten-Aufnahme oder 

Nichtaufnahme der Dokumente dem Verkäufer unmittelbar unter Angabe des Grundes direkt 

per Brief, Fax oder E-Mail mitzuteilen. 

Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Anspruch auf Zahlung durch man-

gelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet ist oder kommt der Käufer mit einer Zahlung 

aus diesem oder einem anderen Geschäft in Verzug, sind wir berechtigt, nach unserer Wahl 

weitere Lieferungen von vorheriger Kasse – oder Sicherheitsleistung abhängig zu machen und 

– bei Verzug – von allen laufenden Verträgen zurückzutreten oder die Erfüllung eines/mehrerer 

Verträge abzulehnen und Schadensersatz wegen Pflichtverletzung zu verlangen. Im Übrigen 

steht uns das Leistungsverweigerungsrecht nach § 321 BGB zu. 

 

7. Eigentumsvorbehalt 
a) Alle von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung aller – auch künftiger – Forderungen aus 

der Geschäftsverbindung mit dem Käufer unser Eigentum. Das gilt auch dann, wenn einzel-

ne oder unsere sämtlichen Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden 

und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 

b) Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbe-

triebes weiterveräußern. Er darf nicht (voll) bezahlte Ware nicht verpfänden und auch nicht 

zur Sicherheit übereignen.  

c) Der Käufer tritt hiermit im voraus sämtliche Forderungen einschließlich aller Nebenrechte, 

die er aus dem Verkauf der Vorbehaltsware gegenüber Dritten erwirbt, an uns ab und wir 



- 4 - 

nehmen die Abtretung an. Der Käufer kann die uns abgetretenen Forderungen solange ein-

ziehen, bis wir der Einziehung widersprechen. 

d) Wird die gelieferte Ware verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für uns. Ein Eigentumser-

werb des Käufers nach § 950 BGB ist ausgeschlossen. Bei Verarbeitung, Vermengung oder 

Vermischung mit anderen nicht uns gehörenden Waren erwerben wir Miteigentum an der 

Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung nach dem Verhältnis des Wertes der von uns 

gelieferten und der anderen Waren zur Zeit der Verarbeitung, Vermengung und Vermi-

schung. Diese gilt dann als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. 

e) Erfolgt ein Weiterverkauf zusammen mit anderen nicht uns gehörenden Waren zu einem 

Gesamtpreis, so tritt der Käufer schon jetzt seine Forderung aus dem Weiterverkauf in dem 

Betrag an uns ab, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht. Wird Vorbehaltsware, die im 

Miteigentum von uns steht, weiterverkauft, so tritt der Käufer schon jetzt seine Forderung 

aus dem Weiterverkauf in dem Betrage an uns ab, der dem Anteilswert von uns am Mitei-

gentum entspricht. 

 

8. Lebensmittelkontrolle und gesetzliche Kennzeichnung 
Von Amts wegen oder durch staatliche Veterinäre entnommene Muster/Proben werden von uns 

nicht ersetzt/vergütet. Die Partien werden vor Ausgang exakt geprüft. Sollte bei einer Kontrolle 

von Einzelhandels-Packungen durch den Käufer trotzdem noch das Fehlen irgendeiner erfor-

derlichen Auszeichnung oder einer Bescheinigung in Zusammenhang mit Gebrauchs-

gegenstände-Gesetz, Lebensmittelgesetz, Lebensmittel-Kennzeichnungs-VO, Zutaten-VO, Fer-

tigpackungs-VO, Handelsklassen-VO, Geflügelfleisch-Hygienegesetz, EU-Richtlinien für Geflü-

gel und Fleisch, Handelsnormen, Geflügel-Einfuhr-VO oder einer sonstigen Verordnung be-

merkt werden, so müssen wir verständigt werden, bevor die Ware in den weiteren Verkehr 

kommt (damit wir ggf. entsprechende Etiketten zur Nach-Auszeichnung vor End-Auslieferung 

nachliefern können). 

 

9. Pro-/Contra-Klausel 
Bei Abschlüssen auf Verzollt-Basis werden Änderungen bei den Warennummern/von Zolltari-

fen/Abschöpfungen/Zusatzabschöpfungen/Schutzklausel-Beträgen oder ähnlichen Abgaben 

zum Zeitpunkt der Lieferung pro/contra verrechnet unter Zugrundelegung bzw. verglichen mit 

den entsprechenden Kriterien, die am Tage des Verkaufs-Abschlusses Gültigkeit hatten (soweit 

nicht speziell schriftlich anders vereinbart). 

 

10. Gerichtsstand 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Bad Homburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter 

Ausschluss der Anwendung des UN-Kaufrechts.  


